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G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (Marktwert) 

i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einem 
Einfamilienhaus bebaute Grundstück 

in 61130 Nidderau, Kirchgasse 15 (im Grundbuch Kirchstraße 15) 
 

  

 

Baujahr:     ca.1890 (sachverständig geschätzt) 
Bauart:     Massiv/Fachwerk 
Heizung:    ein Einzelofen im EG 
Wohnfläche:    ca. 104 m²  
Fenster:     Holzfenster  
Denkmalschutz:    Teil einer Gesamtanlage 

 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
08.09.2025 ermittelt mit rd. 

178.000 €. 
Ausfertigung Nr. 4 
Dieses Gutachten besteht aus 66 Seiten inkl. Anlagen.  
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus 
 

Objektadresse: 
 

Kirchgasse 15 (im Grundbuch Kirchstraße 15) 
61130 Nidderau 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Nidderau, Blatt 3178, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Ostheim, Flur 21, Flurstück 552/362, Fläche 134 m² 
 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Hanau 
Nussallee 17 
63450 Hanau 
 
Auftrag vom 30.07.2025 (Datum des Auftragsschreibens) 
 

Eigentümer: 
 

XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

08.09.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 

08.09.2025 
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1.4 Besonderheiten des Auftrags  

Der Sachverständige (kurz: “SV”) ist vom o.g. Auftraggeber (Kurz: “AG”) bestellt worden, um den 
Verkehrswert nach § 194 BauGB zu dem angegebenen Stichtag (s.o.) zu ermitteln. 
 
Die vorliegende Wertermittlung ist kein Bausubstanzgutachten. Bei der Ortsbesichtigung wurden keine 
Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen, Bodenuntersuchungen auf Verdachtsflächen, Nachforschungen im 
Kriegslastenverzeichnis oder Asbestlastenverzeichnis und keine Funktionsprüfungen gebäudetechnischer 
oder sonstiger Anlagen durchgeführt. Eventuell vorhandene Altlasten im Boden (beispielweise Industriemüll 
o.ä., Fremdablagerungen, Versickerungen im Erdreich, Kontamination durch Zerstörung bzw. schadhafter 
unterirdischer Leitungssysteme und Tanks, Verfüllungen und Aufhaltungen) sind in dieser Wertermittlung 
nicht berücksichtigt. 
 
Hinweis 1: Zum Nachbargrundstück (Flurstück 367/1) ist eine Fensteröffnung nicht aus Glasbausteinen auf 
der Grundstücksgrenze. Aus sachverständiger Sicht muss dieser bauliche Zustand von einem 
Sonderfachmann geprüft werden. 
 
Hinweis 2: Das Gebäude steht gemäß augenscheinlicher Betrachtung der Flurkarte nicht direkt auf der 
Grundstücksgrenze, sondern einige Zentimeter in das zu bewertende Grundstück hinein. Vor einer 
finanziellen Disposition sollte dies durch einen Sonderfachmann geprüft werden. 
 
Hinweis 3: Nach Auskunft der Eigentümerin war ein Wasserschaden im Bad im Obergeschoss, der behoben 
wurde. Der Raum im OG ist fertig gestellt und wird als Abstellraum genutzt, das Gäste-WC im Erdgeschoss 
befindet sich noch in der Bauphase. 
 
Hinweis 4: Vor einer finanziellen Disposition sollten o.g. Punkte überprüft werden. 
 
Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu den tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und 
des Grund und Bodens erfolgten ausschließlich nach den auftraggeberseits vorgelegten Unterlagen und der 
Ortsbesichtigung. Es werden nachstehend nur die erkennbar wertbeeinflussenden Merkmale beschrieben. 
Es wird keine vollständige Beschreibung der gesamten Bau- und Ausstattungsgegebenheiten vorgelegt. Es 
können Abweichungen zu den nachfolgenden Beschreibungen und dargestellten Planausschnitten (soweit 
existent) vorhanden sein. 
 
Die Wohn- und Nutzräume waren mit Gebrauchsgegenständen ausgestattet bzw. möbliert. Das Ergebnis 
bezieht sich auf die sichtbaren Teile. Verdeckte Baumängel- und Bauschäden können nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgten nur durch Augenscheinnahme (rein visuelle 
Untersuchung).  
 
Die Flächen und Massen wurden nach den vor Ort stichprobenhaft vorliegenden Unterlagen (soweit 
existent) übernommen bzw. überschlägig ermittelt. 
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Eine Überprüfung der Einhaltung der öffentlich – rechtlichen Bestimmungen (einschließlich 
Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und der gleichen) oder eventuell ptivatrechtlicher Bestimmungen zu 
Bestand und Nutzung des Grund und Bodens und der baulichen Anlagen, erfolgte nicht durch den 
Sachverständigen. 
 
Zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und 
Baustoffe aus Auskünften, die dem Sachverständigen gegeben worden sind und auf vorgelegte Unterlagen 
oder Vermutungen beruhen. Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile und Baustoffe vorhanden 
sind, welche möglicherweise eine anhaltendes Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder gefährden.  
 
Eine Kontamination von Baustoffen und Bauteilen wurde nicht geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass 
keine Kontamination vorliegt. 
 
Es wird zum Wertermittlungsstichtag ungeprüft unterstellt, dass der Wertermittlungsgegenstand unter 
Versicherungsschutz steht, sowohl nach Art möglicher Schäden als auch in angemessener Höhe der 
Versicherungssumme. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Hessen 
 

Kreis: 
 

Main-Kinzig-Kreis 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Nidderau (ca. 20.100 Einwohner); 
Ortsteil Ostheim (ca. 4.700 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

vgl. Anlage 1 
 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
 

Ortskern; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 4 km entfernt; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer-
nung 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen 
 

Topografie: 
 

eben 
 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
 

Straßenfront: 
ca. 5,7 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 14 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 134,00 m²; 
 
Bemerkungen: 
Eckgrundstück 
 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Anliegerstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; 
Gehwege einseitig vorhanden 

http://www.conrad-wertermittlung.com
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Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche  
Gemeinsamkeiten: 
 

zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Der Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter  
Grundbuchauszug vom 17.07.2025 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Nidderau, 
Blatt 3178, keine wertbeeinflussende Eintragung. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht be-
rücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 
 

 
 

 
 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenver-
zeichnis vom 20.05.2025 vor. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Nach schriftlicher Auskunft der Denkmalschutzbehörde vom 
08.09.2025 ist das Bewertungsobjekt als denkmalschutzwürdig 
einzustufen (Teil einer Geamtanlage – siehe Anlagen). 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 
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2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und  
Nutzungen vorausgesetzt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. Das Bewer-
tungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungsein-
richtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden 
telefonisch erkundet. 
 

 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in 
der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen 
und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann aller-
dings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus 
den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der übli-
chen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen 
Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird 
die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkenn-
bar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel 
auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich ver-
tiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie 
über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 
Insbesondere wurde geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 72 GEG ausgetauscht 
werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG sowie die obersten Ge-
schossdecken gem. § 47 GEG gedämmt werden müssen. 
 

 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus; 
zweigeschossig; 
nicht unterkellert 
 

Baujahr: 
 

1880 gemäß sachverständiger Schätzung 
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruk-
tur, Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete 
Objektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegan-
gen, dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen 
unwesentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und 
somit nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 
 

Außenansicht: 
 

überwiegend Holzfachwerk mit Ausfachung; 
Sockel verputzt 
 

 

http://www.conrad-wertermittlung.com


 42 K 35/25 

 

Matthias Conrad Immobilienwerte GmbH 
www.conrad-wertermittlung.com 

 

 

 Seite 11 von 66  
 

 

3.2.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massiv im EG; OG Fachwerk (Nadelholz) 
 

Umfassungswände: 
 

Massiv und Holzfachwerk mit Ausmauerung 
 

Innenwände: 
 

Holzfachwerk mit Ausmauerung 
 

Geschossdecken: 
 

Holzbalken 
 

Treppen: 
 

Geschosstreppe: 
Holzkonstruktion 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Holz 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 
 
Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachstein (Beton); 
 
Dachraum nicht begehbar, aber zugänglich (besitzt kein Ausbau-
potenzial) 
 

 

3.2.3 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

durchschnittliche Ausstattung 
 

Heizung: 
 

Einzelofen im Erdgeschoss 
 

Warmwasserversorgung: 
 

Durchlauferhitzer (Elektro) zusätzlich Brauchwassererwärmung 
durch Solarthermie 
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3.2.4 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.4.1 Wohnung 

Bodenbeläge: 
 

Holzdielen, Laminat, Fliesen 
 

Wandbekleidungen: 
 

Putz mit Binderfarbenanstrich 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Deckenputz mit Binderfarbenanstrich 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit überwiegend Isolierverglasung, tlw. auch 
Einfachverglasung 
 

Türen: 
 

Eingangstür: 
Holztür 
 
Zimmertüren: 
Füllungstüren aus Holz; 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 
 

sanitäre Installation: 
 

ausreichend vorhanden 
 

besondere Einrichtungen: 
 

Wasserentkalkungsanlage 
 

3.3 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Terrasse, Einfriedung (Zaun) 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in  
61130 Nidderau, Kirchgasse 15 zum Wertermittlungsstichtag 08.09.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Nidderau 3178 1 

 

Gemarkung Flur Flurstück        Fläche 

Ostheim 21 552/362 134 m² 

 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 
21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe 
des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträ-
gen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bo-
denwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis wird 
jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, 
bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt 
sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum 
Wertermittlungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert 
der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer-
den (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für 
eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We-
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-
stücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität 
überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der 
Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück 
in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zu-
stand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grund-
stückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (mittlere Lage) 200,00 €/m² zum Stich-
tag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = 200 m² 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 08.09.2025 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Grundstücksfläche (f) = 134 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
08.09.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 200,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrund-
stück 

Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 08.09.2025   1,034 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage Eckgrundstück   0,970 E2 

Art der baulichen 
Nutzung 

M (gemischte Bau-
fläche) 

   1,000  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 200,60 €/m²  

Fläche (m²) 200 134   1,063 E3 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,000  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Boden-
richtwert 

 = 213,23 €/m²  
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IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 213,23 €/m²  

Fläche    134 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 28.572,82 € 
rd.  28.600,00 € 

 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 08.09.2025 insgesamt 28.600,00 €. 

4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag erfolgt unter 
Verwendung der vom örtlichen Gutachterausschuss mitgeteilten Bodenpreisentwicklung. 
Die durchschnittliche Bodenpreisentwicklung für den Main-Kinzig-Kreises in der Lage wurde mit ca. 2% vom Gutachter-
ausschuss bekannt gegeben. Die Lage des Grundstückes wird sachverständig mit durchschnittlich und die Bodenwert-
steigerung mit ca.2% sachverständig eingeschätzt.  

 

Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,03  

 

E2 

Bei Eckgrundstücken muss in der Regel Eigentümer mehr Reinigungsarbeiten in Form von Kehren und Schneeschieben 
durchführen. Der Markt reagiert auf Eckgrundstücken mit Abschlägen zwischen 2% und 5%. Sachverständig frei ge-
schätzt erfolgt ein Abschlag von 3%.  

 

E3 

Grundsätzlich gilt: Je größer eine Grundstücksfläche ist, umso höher ist der absolute Bodenwert. Damit sinkt aber auch 
die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen niedrigeren relativen Bodenwert zur Folge hat. D. h. der relative Boden-
wert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungsgrund-
stücks erfolgt unter Verwendung der vom Gutachterausschuss des Main-Kinzig-Kreises mitgeteilten GFZ-bereinigten 
Umrechnungskoeffizienten. 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegte Methodik: individuell 

 

 Fläche Koeffizient  

Bewertungsobjekt 134,00 1,35 

Vergleichsobjekt 200,00 1,27 

 

Anpassungsfaktor = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 1,06  
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4.4 Sachwertermittlung  

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 Im-
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu er-
mitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtun-
gen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berück-
sichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer 
(Alterswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden 
ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Her-
stellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 
21) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf 
dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertver-
hältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewer-
tungen, d.h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte 
berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen 
Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten 
vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sach-
wertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 
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4.4.2 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung    Einfamilienhaus 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)  =  572,00 €/m² BGF 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF)  x  260,89 m² 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im 
Basisjahr 2010  

 =  149.229,08 € 

Baupreisindex (BPI) 08.09.2025 (2010 = 100)  x  188,6/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag  

 =  281.446,04 € 

Regionalfaktor  x  1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am  
Stichtag 

 =  281.446,04 € 

Alterswertminderung    

• Modell    linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

   64 Jahre 

 35 Jahre 

• prozentual    45,31 % 

• Faktor  x  0,5469 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche  
Herstellungskosten 

 =  153.922,84 € 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile  
(Zeitwert) 

 +  2.000,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen  =  155.922,84 € 

 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  155.922,84 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 6.236,91 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 162.159,75 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 28.600,00 € 

vorläufiger Sachwert = 190.759,75 € 

Sachwertfaktor  1,33 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  − 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 253.710,47 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 74.000,00 € 

Sachwert  = 179.710,47 € 

 rd. 180.000,00 € 
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4.4.3 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 
277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.  

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und 
den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt.  

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude:  
Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0     

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %  1,0    

Innenwände und -türen 11,0 % 0,5 0,5    

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 %   1,0   

Heizung 9,0 % 1,0     

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  1,0    

insgesamt 100,0 % 37,5 % 53,5 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 
Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, 
gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 
Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
cher Art und Ausführung 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 1 Einzelöfen 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 
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Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: freistehend 

Gebäudetyp: EG, OG, nicht unterkellert, nicht ausgebautes DG 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 620,00  37,5 232,50 

2 690,00  53,5 369,15 

3 790,00  9,0 71,10 

4 955,00  0,0 0,00 

5 1.190,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  672,75 

 gewogener Standard = 1,8 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen 
die tabellierten NHK. 

 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 672,75 €/m² BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

  Fachwerkhäuser (Nadelholz)  0,850 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 571,84 €/m² BGF 

 rd. 572,00 €/m² BGF 
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Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstel-
lungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthal-
tigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Einfamilienhaus 

Bezeichnung Zeitwert 

Besondere Bauteile 0,00€ 

Besondere Einrichtungen (Einzelaufstellung)  

 Holzofen 500,00 € 

 Wasserentkalkungsanlage 1.500,00 € 

Summe 2.000,00 € 

 

Baupreisindex 

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstel-
lungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag verän-
derten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermitt-
lungsstichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex 
verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr 
der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen.  

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Der Wert der Außenanlagen wird je nach Baualter als Einzelaufstellung oder als prozentualer Wert gemäß 
Literatur Kleiber/Simon/Sprengnetter zwischen 3% bis 8% des Gebäudegesamtwertes angegeben. 
Der Wert der Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfrie-
dungen, Wegebefestigungen usw. wurde pauschal mit 4% sachverständig geschätzt. 

 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert  
(inkl. BNK) 

prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(155.922,84 €) 

6.236,91 € 

Summe 6.236,91 € 

 

 

http://www.conrad-wertermittlung.com


 42 K 35/25 

 

Matthias Conrad Immobilienwerte GmbH 
www.conrad-wertermittlung.com 

 

 

 Seite 22 von 66  
 

 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim-
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard.  

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den  
Standards tabellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

 

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 1,8 beträgt demnach  
rd. 64 Jahre. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlän-
gert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Be-
seitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt 
unterstellt werden.  
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Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus  

Das gemäß sachverständiger Schätzung 1880 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst 
in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 13 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Begründung Durchge-
führte Maß-

nahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der 
Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der 
obersten Geschossdecke 

4 2,0 2,0  

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,0 2,0  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser etc.) 

2 1,0 0,0  

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 2,0  

Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0  

Modernisierung von Bädern / WCs etc. 2 1,0 1,0  

Modernisierung des Innenausbaus, z.B.  
Decken, Fußböden und Treppen 

2 1,0 1,0  

wesentliche Verbesserung der Grundrissge-
staltung 

2 0,0 0,0  

Summe  5,0 8,0  

 

Ausgehend von den 13 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „überwiegend 
modernisiert“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und 

• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1880 = 145 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (64 Jahre – 145 Jahre =) 0 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads "überwiegend modernisiert" ergibt sich für das Gebäude ge-

mäß der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 35 Jah-

ren und somit ein fiktives Baujahr von 1996. 
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Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der Immobilienmarktbericht des Immobilienmarktes Main-Kinzig-Kreis von 2025 hat den Sachwertfaktor mit 
1,30 abgeleitet. Der regionalisierte Sachwertfaktor von Sprengnetter wurde mit 1,33 (95%-Konfidenzinter-
vall: 1,29 – 1,34) abgeleitet. Der Sachwertfaktor wurde sachverständig gewürdigt und mit 1,33 bestimmt. 

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung 
durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein teilweise modernisierungsbedürftiges Wohnhaus. Für 
diese Objektart bzw. – Situation liegen keine unmittelbaren Vergleichskaufpreise und -objekte vor. Auch die 
daten für das Sach- und Ertragswertverfahren werden üblicherweise aus Kaufpreisen für Gebrauchtimmobi-
lien ohne wesentliche besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, zu denen auch derartige Zu-
standsbesonderheiten zählen, abgeleitet. 

In der Wertermittlung werden deshalb die vorläufigen Verfahrenswerte und die sonstigen Wertermittlungs-
daten zunächst unter der Annahme ermittelt, dass das Bewertungsobjekt bereits vollständig fertig gestellt 
bzw. modernisiert ist. 

Aus diesem Wert wird für die durch den Erwerber gestaltbaren Investitionsmaßnahmen noch ein aus dem 
Immobilienmarkt abgeleiteter Gestaltungs- und Erstnutzerzuschlag GEZ (z.B. abgeleitet auf der Grundlage 
des Verhältnisses "Ersterwerberpreise : Zweiterwerberpreise" angebracht. Von dem so ermittelten "Gestal-
tungs- und Erstnutzungszuschlag für das fertig gestellte Objekt" werden dann die gesamten Investitionskos-
ten (modellkonform ermittelt in dem System, in dem auch die Herstellungskosten dieser vor der Investition 
betroffenen Bauteile im Sachwertverfahren ermittelt werden) sowie ggf. "sonstige investitionsbezogene 
Werteinflüsse" (z.B. Ertragsminderungen während der Bauzeit) in Abzug gebracht. Das Ergebnis ist der "Wert 
des fertig gestellten Objektes vor der Investition.  

Anmerkung: 

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Wertbeeinflussung durch den Fertigstel-
lungsaufwand nicht auf differenzierten Kostenschätzungen einer hier nicht beauftragten Bauschadensbegut-
achtung beruhen, sondern anhand von Erfahrungswerten geschätzt werden. D.h., die Maßnahmen werden 
in dem Umfang und in der Höhe berücksichtigt, wie sie ein potentieller durchschittlicher Käufer bei seiner 
Kaufentscheidung einschätzt und in den Kaufpreisverhandlungen üblicherweise durchsetzen kann. Die im 
Zuge der späteren Fertigstellung durch den Erwerber tatsächlich entstehenden Kosten können hiervon ab-
weichen (z.B. aufgrund abweichender Ausführung). 

Der Unterzeichner als Bewertungs-Sachverständiger (nicht als Bauschaden-Gutachter) ist im Rahmen dieser 
Beauftragung nicht in der Lage eine verifizierbare Bauschadens-Analyse abzugeben.  
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§ 73 (1) Bei einem Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der Eigentümer eine Woh-
nung ab dem 01. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflichten nach § 71 und § 72 erst im Falle eines 
Eigentümerwechsels nach dem 01. Februar 2002 von dem neuen Eigentümer zu erfüllen. 

§ 47 (1) Eigentümer eines Wohngebäudes sowie Eigentümer eines Nichtwohngebäudes, die nach ihrer 
Zweckbestimmung jährlich mindestens vier Monate auf Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius 
beheizt werden, müssen dafür sorgen, dass oberste Geschossdecken, die nicht den Anforderungen an den 
Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genügen, so gedämmt sind, dass der Wärmedurchgangsko-
effizient der obersten Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadratmeter und Kelvin nicht überschreitet. Die Pflicht 
nach Satz 1 gilt als erfüllt, wenn anstelle der obersten Geschossdecke das darüber liegenden dachentspre-
chend gedämmt ist. 

§ 48 GEG "Soweit bei beheizten und gekühlten Räumen eines Gebäudes Außenbauteile im Sinne der Anlage 
7 erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden, so sind die Maßnahmen so auszuführen, dass die be-
troffenen Flächen des Außenbauteils die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der Anlage 7 GEG nicht 
überschreiten. Ausgenommen sind Änderungen von Außenbauteilen, die nicht mehr als 10 Prozent der ge-
samten Fläche der jeweiligen Bauteilgruppe des Gebäudes betreffen. Bauteilgruppen sind: 1. Außenwände 
(inkl. Erneuerung des Außenputzes, Anbringen von Bekleidungen, Dämmung etc.), 2. Fenster, Fenstertüren, 
Dachflächenfenster etc. (Ersatz, erstmaliger Einbau), 3. Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbe-
heizten Dachraum (Ersatz, Neubau einer Dachbedeckung, Einbau von Dämmung auf der kalten Seite, Ersatz 
einer wasserdichten Abdichtung durch eine neue Schicht gleicher Funktion), 4. Wände und Decken (nach 
unten) gegen Erdreich, unbeheizte Räume, oder Außenluft. 

Wegen des Verbots, Objekte in einer Denkmalschutzzone abzubrechen, ist das Gebäude instand zu setzen 
bzw. instand zu halten. (Inwieweit das Instandsetzungsgebot/Instandhaltungsgebot die Grenze der Sozial-
bindung übersteigt, wurde hier nicht näher untersucht, da auftragsgemäß der „Denkmalgeprägte Ver-
kehrswert“) zu ermitteln ist.) Zwar wird man auch ohne Unterschutzstellung eine dem Erscheinungsbild des 
Bürogebäudes abträgliche Instandsetzung/-haltung zu vermeiden suchen, jedoch gehen die durch die Unter-
schutzstellung bedingten Gebote und Verbote i.d.R. weiter. Insbesondere dürfen keine artfremden Materia-
lien – beispielsweise zur Erhaltung der Fassade – verbaut werden. Auch müssen alle Änderungen mit den 
Denkmalschutzbehörden vorweg abgestimmt werden. Diese faktischen Einschränkungen erhöhen die Be-
wirtschaftungskosten bzw. die Kosten für die Beseitigung eventueller Baumängel und Bauschäden. 

Im Ertragswert- und Sachwertverfahren werden die denkmalgeprägten Wertminderungen durch Schaden-
beseitigungskosten – soweit vorhanden – als besonderer wertbeeinflussender Umstand angesetzt. Die er-
höhten Bewirtschaftungskosten werden im Ertrags- und im Sachwertverfahren sind sie bei den besonderen 
wertbeeinflussenden Umständen in Form von kapitalisierten Bewirtschaftungsmehrkosten berücksichtigt. 

Durch den Denkmalschutz werden Bewirtschaftungsmehrkosten bewirkt, die im Ertragswertverfahren zu-
sätzlich zwischen 2% bis 5% des Rohertrags in der Literatur und den Gutachterausschüssen geschätzt werden. 
Wegen der Forderung des Denkmalschutzes zur material gerechten Erhaltung wird der Ansatz in freier Schät-
zung um ca. 2% des Rohertrags auf die fiktive Restnutzungsdauer kapitalisiert.  

 

 

 

 

 

 

http://www.conrad-wertermittlung.com


 42 K 35/25 

 

Matthias Conrad Immobilienwerte GmbH 
www.conrad-wertermittlung.com 

 

 

 Seite 26 von 66  
 

 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Unterhaltungsbesonderheiten  -6.000,00 € 

• Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden im Schuppen 

pauschal 

-1.000,00 €  

• Beseitigung der Putzschäden im Außenbereich pau-

schal 

-5.000,00 €  

Unterstellte Modernisierungen  -65.200,00 € 

• Einfamilienhaus -65.200,00 €  

Weitere Besonderheiten   -2.500,00 € 

• Mehraufwendungen für den Denkmalschutz  

(Teil einer Geamtanlage) 

-4.850,00 €  

• sachverständig frei geschätzter Wert der PV-Anlage 2.350,00 €  

Summe -74.000,00 € 
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Wertminderung infolge erforderlicher Modernisierungsmaßnahmen für das Gebäude  
„Einfamilienhaus“ 

Modernisierungskosten u.ä: 

Ø relative Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen  
(bei 8,00 Modernisierungspunkten) 

 822,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche  104,04 m² 

Ø Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen [a] = 85.520,88 € 

Ø Kosten sonstiger unterstellter Investitionen [b] + 0,00 € 

davon Anteil für gestaltbare Maßnahmen [c]  0,00 € 

davon Anteil für nicht gestaltbare Maßnahmen [d]  0,00 € 

Ø Kosten unterstellter Investitionen insgesamt = 85.520,88 € 

Baukosten-Regionalfaktor Rf(Ik) x 1,00 

regionalisierte Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt = 85.520,88 € 

gesamter regionalisierter Kostenanteil der „gestaltbaren“ Maßnahmen ([a] + [c]) x Rf(Ik) = 85.520,88 € 

   

relative regionalisierte Neubaukosten   3.118,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche  104,04 m² 

regionalisierte Neubaukosten HK = 324.396,72 € 

relativer Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] + [c]) x Rf(Ik) / HK  0,26 

Erstnutzungsfaktor  1,25 

 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung 
(GEZ): 

GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x (Erstnutzungsfaktor – 1) 

GEZ = 253.710,47 €  x 0,26 x (1,25 – 1) = 16.491,18 € 

 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schönheitsreparaturen: 

eingesparte Schönheitsreparaturen  91,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche  104,04 m² 

Kostenanteil  8,0 Pkte/20 Pkte 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen = 3.787,06 € 

 

Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.ä.: 

gesamte abzuziehende Kosten für die unterstellten Maßnahmen ([a] + [b]) x Rf(Ik) − 85.520,88 € 

Werterhöhung wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung + 16.491,18 € 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen + 3.787,06 € 

Ertragsausfälle infolge der unterstellten Modernisierungen u.ä. [g] − 0,00 € 

sonstige zustandsbedingte Werteinflüsse (Neuvermietungsaufwand etc.) [h] − 0,00 € 

Werteinfluss der unterstellten Modernisierungsmaßnahmen u.ä. [i] = −65.242,64 € 

 rd. −65.200,00 € 

   

Zur Information: kIM = Werteinfluss IM [i] / IKg; mit IKg = (([a] + [b]) x Rf(Ik)) + [g] + [h]) = 0,762 
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4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb-
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt 
sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich 
Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) dar-
stellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den 
Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und 
sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich 
(bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anla-
gen zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund-
stück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem 
(objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die 
ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech-
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch 
angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der 
baulichen Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepass-
ten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 
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4.5.2 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd
. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stk.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stk.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Einfamilienhaus   Wohnung  104,04  10,00 1.040,40 12.484,80 

Summe   104,04 -  1.040,40 12.484,80 

 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokalt-
mieten) 

 12.484,80 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(25,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 

− 

 
3.121,20 € 

jährlicher Reinertrag = 9.363,60 € 

Reinertragsanteil des Bodens 

2,00 % von 28.600,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert (beitragsfrei)) 

 

− 

 

572,00 € 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen = 8.791,60 € 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

bei LZ = 2,00 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 35 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 

 

 
 

24,999 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 219.781,21 € 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 28.600,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 248.381,21 € 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge − 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert = 248.381,21 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 74.000,00 € 

Ertragswert  = 174.381,21 € 

 rd. 174.000,00 € 
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4.5.3 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwerter-
mittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten 
Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind. 
Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 
283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Der Mietspiel für Hanau, Bruchköbel, Erlensee, Großkrotzenburg, Schöneck, Langenselbold, Rodenbach und 
Nidderau hat eine Gültigkeit bis zum 30.04.2026 gibt eine marktübliche Netto-Kaltmiete von 9,92 €/m² an. 

Sind Vergleichskaufpreise- oder Mieten nicht bekannt, so können zur Erkundung des Grundstücksmarkts (be-
dingt) auch Angebote in Zeitungen und anderen Quellen wie z. B. dem Internet herangezogen werden. 

Die in Internet-Angeboten liegen nach einer Untersuchung von Sprengnetter/Kurpjuhn und Streich) je nach 
Vermietbarkeit (bzw. Marktgängigkeit) zwischen 5 % und 20 % über den später tatsächlich realisierten Ver-
kaufspreisen. Da es sich um Angebotsmieten handelt, wurde dies sachgemäß durch einen Abschlag in der 
Wertermittlung berücksichtigt. 

Angebots Netto-Kaltmieten für Wohnungen im Postleitzahlenbereich liegen zwischen  
7,69 €/m² – 16,92 €/m².  Der Mietwertkalkuklator des Gutachterausschusses hat eine durchschnittliche 
Miete von 8,00 €/m² abgeleitet. 
 
Die Miete wurde gewürdigt und mit 10,00 €/m² bestimmt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen 
vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² 
Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenan-
teil) bestimmt. 

Da es sich um eine durchschnittliche Immobilie handelt, werden dieser Wertermittlung die durchschnittli-
chen Bewirtschaftungskosten in % zugrunde gelegt. Je nach Alter, Immobilienart und Unterhaltungszustand 
werden gemäß Literatur (Sprengnetter, Kleiber, Simon) die Bewirtschaftungskosten in einer Spanne zwischen 
15% und 30% angeben. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

 

Liegenschaftszinssatz 

Der Immobilienmarktbericht des Main-Kinzig-Kreises von 2025 hat einen Liegeschaftszinssatz von 1,3% (Stan-
dardabweichung +/- 1,1) für Ein- und Zweifamilienhäuser veröffentlicht. Der Liegenschaftszinssatz wurde ge-
würdigt und mit 2,0% bestimmt. 

 

 

 

 

http://www.conrad-wertermittlung.com


 42 K 35/25 

 

Matthias Conrad Immobilienwerte GmbH 
www.conrad-wertermittlung.com 

 

 

 Seite 31 von 66  
 

 

Restnutzungsdauer 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Vgl. Erläuterungen zum Sachwertverfahren. 

4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsver-
fahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertver-
fahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb 
Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren 
führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von 
zwei Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-

tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfah-

rensergebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwer-
termittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert 
abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem 
stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) 
erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Sachwert wurde mit rd. 180.000,00 €, 

der Ertragswert mit rd. 174.000,00 € 

ermittelt. 
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4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 Im-
moWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für 
die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen 
und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden 
Objektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,40 (a) beige-
messen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in sehr 
guter Qualität (genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in sehr guter 
Qualität (ausreichend gute Vergleichsmieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren 
das Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a)  1,00 (b) = 0,400 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c)  1,00 (d) = 1,000. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 

[180.000,00 € x 1,000 + 174.000,00 € x 0,400]  1,400  = rd. 178.000,00 € 
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4.6.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 61130 Nidderau, Kirchgasse 15 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Nidderau 3178 1 

 

Gemarkung Flur Flurstück 

Ostheim 21 552/362 

 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 08.09.2025 mit rd. 

178.000 € 
in Worten: einhundertachtundsiebzigtausend Euro 

geschätzt. 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen 
keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Schlüchtern, den 08. September 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Zertifizierter Sachverständiger ZIS Sprengnetter Zert (S) 

gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 
Dipl. Ing. (FH) Matthias Conrad 

7 »prengneSer^ 
' —H Il I""« W  ' 

0lpL4l<. (FH) Matthias Conrad 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung 
gestattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen 
und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein-
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Män-
geln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha-
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten 
im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auf-
tragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi-
mal 500.000,- EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten 
separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht 
wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. 
Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteige-
rungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Einfamilienhausgrundstück in Nidderau, Kirchgasse 15 

Flur 21 Flurstücksnummer 552/362 Wertermittlungsstichtag: 08.09.2025 

 

 

Bodenwert 

 Grundstücksteil Entwicklungsstufe beitragsrechtlicher 
Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 Gesamtfläche baureifes Land frei 213,43 134,00 28.600,00 

  Summe: 213,43 134,00 28.600,00 

 

Objektdaten 

 Grundstücksteil Gebäudebe-
zeichnung / Nut-

zung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Gesamtfläche Einfamilienhaus   260,89 104,04 1880 64 35 

         

 

Wesentliche Daten 

 Grundstücksteil Jahresrohertrag RoE [€] BWK 
[% des RoE] 

Liegenschaftszinssatz [%] Sachwertfak-
tor 

 Gesamtfläche 12.484,80 3.121,20 €  
(25,00 %) 

2,00 1,33 

      

 

Relative Werte  

relativer Bodenwert: 274,89 €/m² WF/NF 

relative besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale: -711,26 €/m² WF/NF 

relativer Verkehrswert:  1.710,88 €/m² WF/NF 

Verkehrswert/Rohertrag:  14,26 

Verkehrswert/Reinertrag:  19,01 

 

Ergebnisse  

Ertragswert: 174.000,00 € (97 % vom Sachwert) 

Sachwert: 180.000,00 € 

Vergleichswert: --- 

Verkehrswert (Marktwert):  178.000,00 € 

Wertermittlungsstichtag 08.09.2025 

 

Die veröffentlichten Vergleichskaufpreise des Immobilienmarktbericht von 2025 liegen im Marktbereich 5 zwischen 2.401 €/m² und 2.967 €/m². Der 
ermittelte Verkehrswert von 2.441 €/m² liegt in der Spanne und ist somit plausibel. Es handelt sich um eine einfache Immobilie in einer mittleren 
Lage. 
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5 Rechtsgrundlagen 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wer-
termittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage  1: Researchpaket 
 
Anlage  2: Luftbildaufnahme 
 
Anlage  3: Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
 
Anlage  4: Auszug aus dem Denkmalschutzverzeichnis 
 
Anlage  5: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 
 
Anlage  6: Fotos 
 
Anlage  7: Geschätzte Mehraufwendungen für den Denkmalschutz 
 
Anlage  8: Angebote aus dem Immobilienscout 24 
 
Anlage  9: durchschnittliche Wohnraummiete MIKA 
 
Anlage 10: Sachwertfaktor 
 
Anlage 11: Wohnlage kompakt 
 
Anlage 12:         Vergrößerter Auszug des Lageplanes 

Anlage 13:          Berechnung des Zeitwertes der PV-Anlage 
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Anlage 1: Researchpaket 

Seite 1 von 7 

 

  

geoport 

RESEARCHPAKET 

Kirchgasse 15 

61130 Nidderau . Hess 

INHALT 

Stadtplan on-geo 

Regionalkarte on-geo 

Mikro-/Makrolage Wohnimmobilien 

ZÜRS Hochwassergefährdung 
Starkregengefährdung 

Bestellung 

03664492 vom 08.09.2025 
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Anlage 1: Researchpaket 

Seite 4 von 7 

 

Wohnimmobilien Mikrolage 

61130 Nidderau . Hess, Kirdigasse 15 

Q 
geoport 

MIKROLAGE 

Wohnumfeldtypologie (Quartier) Gute Wohngebiete in mittelgroßen Städten; 
Mittelstand in ländlichen Gemeinden 

Typische Bebauung (Quartier) 1-2 Familienhäuser in nicht homogen bebautem 
StraBenabschnitt 

INFRASTRUKTUR (LUFTLINIE) 

[nächste Autobahnanschlussstelle (km) 1 Anschlussstelle Hammersbach (6,7 km)_ 
(MMnkBMBHM ' Bahnhof OstheimfKr Hanau) (0,8 km)_ 
nächster ICE-Bahnhof (km) ' Hauptbahnhof Hanau (11,5 km)_ 
nächster Huohafen (km) Frankfurt Airport (31 km) 
fnächster ÖPNVAmB ' Bushaltestelle Marköbler Straße (0,1 km) 

VERSORGUNG / DIENSTLEISTUNG (LUFTLINIE) 

QUlgtrrwn Am (0,1 hm) 

\ A 
QzAfrWB (0,6 im) 

(104 km) 

ÇjAcuthMR «M la») 

QiJh CMCDunmr (Q4 Mb) 

O«« (Mia») 

Qandargtrtan (0^2 Mb) 

QjGnxxlsilujit (04 tarn) 

gJfBNhrrJt (U4 km) 

(14,0 km) 

■4" 

OOpw!3bWMN>Corttrtutara MUetsfc (115.000) 

QumantscrU* (15,7 km) 

(Jüv***1AAMTi (4,1 hm) 

0*KKF«ru« (104 km) 

B (04 km) 

(314 km) 

El aoBBhrrnflCE (114 km) 

? / 

MIKROLAGEEINSCHÄTZUNG DER OBJEKTADRESSE - 4 - (GUT) 

CM MkuoiogMimchauung Mfft «im iimagt aj» rtotarwoBi dir Adnm« m varMmwi mb lAfdkr«*. r dam dte Admmt MgL CM ar-gio 
LAgaM'iacMKBjHQ mrd «m UnmoMtanproMn und •Mm «rmtfifBL 

DIiim Ootamnant beruht auf der Bestellung 03664492 vom 00.09 JOOS tut «mmjoeogort jM: Mi 
OfraeO Service der on pec Gn*H. a ge*en dM »gemeinen geoport Vertrags- und Nuoungsbedtagungen In Seite 1 

der atotueOtn Fann. Copyrigtt O by oo-geo* à geoport* 2025 
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Anlage 1: Researchpaket 

Seite 5 von 7 

 

Wohnimniobilien Makrolage 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 
H 
geo port 

GEBIETSZUORDNUNG 

[Bundesland Hessen 

IBbb Main-Kinzicr-Krets 
1 Gemeindetyp Agglomerationsräume - verdichtete Kreise, 

sonstige Gemeinden 
Landeshauptstadt (Entfernung zum Zentrum) Wiesbaden (49.2 km) 

1 Nächstes Stadtzentrum (Luftlinie) Nidderau, Stadt (2,3 km) 

BEVÖLKERUNG & ÖKONOMIE 

Einwohner (Gemeinde) 20.539 Kaufkraft pro Einwohner (Gemeinde) in 
Euro 
Kaufkraft Bro Einwohner S^Hröer) in EuH 

29.164 

Haushalte (Gemeinde) 9.400 26.704 

Bundasdurctadwtt 

MAKROLAGEEINSCHATZUNG DER OBJEKTADRES^E - 5 - (MITTEL) 

Olt Makruliyi—wJidUuio BO an« feaaaga am fruan mj Par mt««m wn vartwtritt bm gMarrMn tLftteracaJMk. Dm oo-gao LagMtCKhaOLrg wvd 
tu* immotofeanprstaan und -miateri «rratfinat. 

QM*as MakromarM, mcnaa tekramarlMiing-SFeama und ConfcÄ Ombh Sand. 2024 
QmM B«*«harwnoMMMd(lua«: fitaBitiacha Ämter du Dundas erd dar Lander, Daantaanz DautedMnd • aamenarwviung • varaen 2X1. 

nuaanrrf, 2030 
Qaafta L^aadnarMtzun^ on^ao MargMKhapmMdteanbar*. Stand: 2025 

DM» Dokument beruhe «</ der Bectaiiung 0366*492 Mm 08.09.2025 auf «rarw^Mport-de: «in 
CfruBO Service dar on-gao GmbH. Es geftan *• adganMneo geoport Vertrags und Nutzurigsbedlngungen In Sette 1 

der attueden Form. Copyright O by orv-geo* 8 geoport* 2025 
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ZÜRS Hochwassergefährdung 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 3*0 port 

% 
kv 

/ 
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T 
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CKl 
GK2 GK3 GK4 

OKI Sehr gtrvge Gaafrfkrg. «atanadie wahrachoMMteR «me* f«xhteamr»Mftener ets einmal *200 Jtfuen (bm. *j6arhaib der MQeatfom-
Rachen der 0*trOehen wnmarwrtscrwft). 

OK 2. Dannge GaflhrdmQ. Manamme wmratfwrdcfte* amen - - etnnai et 1Û0 - 200 JaTren (bcw. innartMfb dar HQ^aaranv^adwi 
der cfterahcheri Waaaarwaradwft, wann Daub vohhaMws dann auch IUäwi Mar dam Oaaeh\ 

GK 3: NcttwaOallhrd^Q. «MMmdta WahrachatriKMaa enaa Mocheaaaari.ammat m 10 ■ lüO Jahren («arvi bawh vorhanden, dar mandediar« auf 
am iOO-j*rtchna HodMaaaar ~ ̂ Qa'rj* tat: nur Madtan vor dam Datch^ 

GK4. Hohe GaMwduiQ; «atmtatha wdvacheirdcfhM aarw Hodw*aaaars nmd. awwnat m 10 Jahren (b*. innerhalb dar Hqboguera-natfm dar 
6A(ar«hchen waaaanwaadvdt wem Oath vorhanden, rar Raten vor dam Oatdv) 

bgwva «v i7Vnaj*w*U— M»>iw atf «r Cnwaepa vw Sw^U C WS; rtewawtteri»: TWMwOaae OCwtee CW f MCfi »21; LaRMten« 
aMarthMean: te, Dwmrglai K CwOfM nWrt.iftTV f&l, USSS, AO. rarnwHe KM. IfiP. «MMa. and Uw OS Umt CanMWr 

Mk CwdiitjJM «w MtefWO" 0*4 *— rwMRMmwaan C tedodvOC »21; *w*r C Cinail TM / BK6 »K; DU GrrM|gW «wem 

Diaaai Dokument boruM auf der Benniluno 0366*492 vom 08.09.202$ www^eopart^o: ein 
ÛTFQ6O Service der oo-QeoGmbH. Es gebend» a^oniaaien geoport Vertnap- und NuDuMOsbodtngunoen in Settel 

der aidueian Form. CopvrtgM O br oo-geo* 6 goopon* 2025 
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Starkregengefährdung 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 geo port 

Im 
Herren 

Am 

? 

3 
S| 1 & 

Bomberg 

^nncüéi 
i 

der 
Bejric 

• Px<rçijhrf<-n 

Ffclz Illge 

1, 

-inse’bu g 

i Osiheht.1 Ostiem «• ji'U'h--

fc. 

4 
j* 

««7i 

w « 

Gefahrdungsklasse der Objektadresse 

mittel 

sehr stark sehr gering 

DataOllort« Kar«« mK *r»6w und anM0ttuadaraaa«»g 
C*ac KanarwnatafUi bamrt a/dan Octan von • ûpcnâo«ctMap und «M gamad dar Open Emu Common* Open Oo^m« Uww <0C6L> m  freien nuoung 
na Mcrfùgwng. Dar KarttnM*0vfti * ertasrachend der Crocco Gommern mana (Œ BY-Sa) kcansort und darf tuO\ tbr ganortAff»« Zwacke garaAtt 
■a^cn. 

fi» dar aoKoncn varwand^ig dar Kart« at dM Qi«*onangaba «jHorkMort Marthren. 

DatengaaMa 
CgonStroatMap MiMrtkaMe Sand; 2D2S 

Dfu Dotawnant bcruM auf dar BactaNuM 03MA492 vom 08.09.2025 wam^aopart^a: «M 
OfrOCO Sorvlca dar oc-gaoGneH. B gaftandM a^amatien gaoport VartroQ*- und Muöungabodmpungan in Salta 1 

dar aktuadan Form. Copyright O *y oc-gao* 6 gaoport* 2025 
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Orthophoto/Luftbild Hessen 

61130 Nidderau . Hess, Kirdigasse 15 
s 
geo port 

It] Î* 11 

14. 

ft 

500m 
Orthoptata/LuRbM dar Varwaftuta Hawn la r*ta 
Ogata OtFoffatcc end «eraamxigtffa«, mafiad~rijaTTai» ird gaorafaranaarta uAMta */ dar ânntaQa soar OaANQtrg das Kawchai Landtsamtss 
fix tedanmanagartant «id Gaowtamaaten (hlOG}. Oat Ortfeshta ta at Faba ma anar Auflfiaxig van ta su 40 «m. D»a uifihddar Sagan tachandattand für 
das gaiarw Land Kasaan vor «id vardan Mn Madaub 1:5-000 anoabetan. 

DataM)wata 
nataachas Laretaan« fir fiodanrTWMQamara und OaawdarmaBon Stand: Abiatt ta 4 larva ait Qa tach BsTtatM'Oaoatat} 

DIMM Dotaimant taruM auf det BaataiMna 03664492 tom M.09J02S auf aram^aopörtJla: ski 
QiruCO Sarvica dar ora-çao GmbH. Es Qatar* ta atyamainan Qaoport Varlroys- und Nutzungsbadmoungan in 

dar alrtualan Form. CopyriQtd O by ta-gao* 6 gaoport* 2025 
Saite 1 
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https://denkxweb.denkmaipflefle-hessen.de/909779/ 

HLSSxN 

Kulturdenkmäler 
in Hessen 

= Li bewirt Kr Dsikr-alpdcgc 
ZZ Hessen 

n 
I 3 

:«■ ! 

KMtMaattMi DMMgMNtew (AMOS) 
hmmkm varia hrg nr 
toenampmM aid OacrraarMBan 

Man-K inzig-Kret 
NkJdefau 
Osthelm 

Kirchgasse 15 

nur 21 
nurstock: 552/362 

Datenstand: 20.03.2025 

Aiadrack: 
07.09.2025. 19:51 Uhr 

Teil der Gesamtanlage: 
Historischer Ortskem Ostheim 

Das Denkmalverzeichnis für diesen Bereich ist noch in Bearbeitung. Die 
bisher bekannten Bau- und Kunstdenkmäler werden hier nur mit 
Adresse und Karte dargestellt. Die Benehmenshersielung mit der 

Gemeinde gemäß § 11 Abs. 1 HDSchG ist noch nicht erfolgt. 
Kulturdenkmal nach § 2 Absatz 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz aus 
geschichtlichen Gründen. 

Bestandtei einer Gesamtanlage nach § 2 Absatz 3 Hessisches 
Denkmalschutzgesetz . Die Aufnahme in das Denkmaiverzeichnis des Landes 
Hessen ist vorgesehen. 
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Berechnung der Wohnfläche 

Gebäude: Einfamiflenhaus, Kirchgasse 15. 61 130 Nkfderau 

Mieteinheit: Wohnung 

Die Berechnung erfolgt aus: 
^1 Fertigmaßen 
Q Rohbaumafien 
0 Fertig- und Rohbaumafien 

auf der Gnodlage von: 
0 örtlichem Aufmaß (06.00.2025) 
O Bauzeichnungen 
□ örtlichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

in Anlehnung an: 
wohnwertabhänpg 

□ DIN 283 
□ DIN 277 
□ WoFTV 
□ II. BV 

Md differenzierte 
Raumbezeichnung 

Raum-
Nr. 

Kl 

ggf Besonderheit Flädren-
faktor/ 

Sonderform 

Länge 

(m) 

Putz¬ 
abzug 
Länge 
(m) 

Bre«e 

(m) 

Putz¬ 
abzug 
Breite 
(m) 

Grund¬ 
fläche 

(ml 

Gewichb-
faktor 

(Wohnwert) 
(k) 

Wohn¬ 
fläche 
Räumtet 
(m^ 

Wohn¬ 
fläche 
Raum 
(m1) 

Ertau-
terwig 

1 OG Zrnmer 3 1 1.00 2.860 0.000 0.720 0.000 2.06 1.00 2.06 12.86 
Ü OG Zrnmer 3 1 + i.UU i.uyj u.uuu U.ÏÔÜ u.uuu U.ti I.ÜU U.tü IOH 
3 OG Zrnmer 3 1 Dachschräge 0.50 2.970 0.000 0.600 0,000 0.89 1.00 0.89 12.86 
4 OG Zrnmer 3 1 Dachschräge 0.50 2.970 0.000 0.670 0,000 1.00 1,00 1,00 12.86 
5 OG Zrnmer 3 1 1.00 2.970 0.000 2.800 0,000 8.32 1.00 8,32 12.86 
6 OG Zrnmer 2 2 + 1.00 1.320 0.000 0.670 0,000 0.88 1,00 0,88 12.16 
7 OG Zrnmer 2 2 * 1.00 1.820 0.000 0.920 0,000 1.67 1,00 1.67 12.16 
8 OG Zrnmer 2 2 a 1.00 3.130 0.000 3.070 0,000 9.61 1,00 9.61 12.16 
9 OG Bad 3 1.00 3.690 0.000 2.400 0,000 8.86 1.00 8.86 8.86 
10 OG Zrnmer 1 4 1,00 4.640 0.000 3.760 0.000 17.45 1.00 17.45 17.45 
11 OG Fkr 5 1.00 0.890 0.000 0.850 0.000 0.76 1.00 0,76 9.68 
iU OG hkr 5 + I.UU 3./ZU O.UÖO U.ääU O.UÖU U/ I.UU w U.ÖB 
13 OG Flur 5 a 1.00 2.460 0.000 1.540 0,000 3.79 1,00 3,79 968 
14 OG Flur + 1.00 1.820 0.000 1.020 0,000 1.86 1,00 1.86 9.68 
15 OG Abstellraum 

(WC) 
6 + 1,00 0.710 0.000 0.3O0 0.000 0.21 1.00 0.21 2.36 

16 OG Absteftraum 
(WC) 

6 + 1,00 2.130 0.000 1.010 0.000 2.15 1.00 2.15 2.36 

17 Absteftraum (WC) 7 1.00 1.380 0.000 1.160 0.000 1.60 1.00 1.60 1.60 
18 Wohnzimmer 8 +■ 1.00 3.550 0.000 4.610 0.000 16.37 1.00 16.37 16.73 
10 Wohnzimmer 8 + 1.00 1.190 0.000 0.300 0.000 0.36 1.00 0.36 16.73 

Seite 1 
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Nd dMerenzierte 
Raumbezeictmung 

Raum-
f*. 

H-) 

ggf. Besonderheit Aächen-
faktor/ 

Sonderfenn 

Länge 

(m) 

Putz¬ 
abzug 
Länge 
(m) 

Brete 

(m) 

Putz¬ 
abzug 
Breite 
(m) 

Grund-
flädie 

("I 

Gewichte 
tatter 

(Wohnwert) 
00 

Wohn¬ 
fläche 
Rawntei 

(m*) 

Wohn¬ 
fläche 
Raum 
(m*) 

Eriäu-
tenmg 

20 Terrasse 0 Auûerwnohnberech (Normal nutzbar) 1.00 S.900 0.000 2.060 0.000 18.33 0.25 4.58 4.58 
21 EG Air 10 1.00 2.640 0.000 0.400 0.000 1 M 1.00 1.06 5.10 
22 EG Air 10 + 1.00 1220 0.000 1.710 0.000 2.00 1.00 2.09 5.10 
23 EG Pur IC 1.00 1.7« 0.000 9 -4’ : ooo 1 fC 1 03 50 5.10 
24 EG Air 10 * 1.00 3.460 0.000 0.990 0.000 3.45 1.00 3.45 5.10 
25 Küche 11 a 1.00 4.660 0.000 2.340 0.000 10.« 1 00 10.90 12.66 
26 Küche 11 + 1 00 0520 0 000 3390 0.000 1.76 1.00 1.76 12.66 

Summe Wohnfläche Mieteinheit 
Summe Wohn-/Nutzfläche Gebäude 

104.04 m’ 
m1104.04 

Seite 2 
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Berechnung der Gebäude-Grundfläche 

nach der dem Model der angesetzieri NHK zupunde legenden Berechnungsvorschrift 

Gebäude: Einfamibenhaus. Kirchgasse 15. 61130 Nidderau 

Die Berechnung erfolgt aus E Fertigmaßen 
□ Rohbaumaßen 
□ Fertig- und Rohbaumaßen 

auf der Grundlage von □ örtlichem Aufmaß 
£3 Bauzeichnungen 
□ örtlichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Nd 
hä. 

Geschoss / 
Gnmcfeissebene 

(W-) 

Flächen-
faktor/ 

Sonderform 

Länge 

(m) 

Brede 

(m) 

Bereich Bruto-Grundläche 
(m1) 

Erläuterung 

Bereich a 
oderb 

Bereich a Bereich b Bereich c 

1 Dachgeschoss « 1.00 14.300 5.500 a oder b 78.65 
2 Obergeschoss + 1.00 4.300 2.900 a oder b 12,47 
3 Obergeschoss * 1.00 14.300 5 500 a oder b 78 65 
4 Erdgeschoss 1.00 4.300 2.900 a oder b 12,47 
5 Erdgeschoss + 1.00 14 300 5 500 a oder b 78 55 

Summe 
Brutto-Grundfläche (Bereich (a oder b) + a + b) insgesamt 

260,89 Bl2
260.89 m1

Serie 3 
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Gäste-WC EG Bad OG 

  

  

  

Bodenbelag OG PV-Anlage 
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Zählerkastenschrank im Spitzboden ungedämmter Spitzboden 

  

  

  

Bodenbelag OG Brauchwassererwärmung 
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PV-Anlage Giebelansicht zum Nachbargebäude 

  

  

  

Putzschäden Feuchtigkeitsschäden im Schuppen 
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Eingaben: 

• jährliche Rate R 
• Lautzert der Rate n 
• Anzahl der Zahlungen pro Jahr t 
• jährliche Rate R/t 

• Zahkrngsweise 
• Kaprtalisierungszinssatz k 

250,00 EUR 
35,00 Jahre 
1 

250,00 EUR 
vorschüssig 
4,00 % /Jahr 

Berechnungsformel und Berechnungsgrößen: 

Bn-RxaJ») 

• Barwertfaktor (jährlich, vorschüssig) 

Barwert der Zeitrente Bn 

19,411198 

rd.4.850 EUR 

http://www.conrad-wertermittlung.com
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IS24 Mietpreise für Wohnimmobilien 

61130 Nidderau . Hess, Kirdigasse 15 
Q 
geoport 

Auswertungszeitraum: Januar 2025 bis Juni 2025 

Auswertungsgebiete: PLZ-Bezirk 61130 / Kreis Main-Kinzig-Kreis 

Produktausprägung: einfache Auswertung 

AVgemeine Information 

_ „ . . Kreis Main-Kinzig-PLZ-Beztrk 61130 

Anzah' a le Angebote fauch jnvollstand ae'> 69 1 2.768 
^Anzahl vohständiqe Angebote* 69 2.752 
Anzahl Gesuche ’ * 658 4.315 

: Durchschnittiiche Verweildauer (in Tagen) 15 17 
Index Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) 79 89 i 
(Bund- 100) 1 

: Anzahl der Expose-Ansichten 110.244 3.895.769 
Anzahl Exposé-Ansichten je AngeJjct 1.598 1.407 1 

Anzahl Expose-Ansichten je Angebot je Lauheittaq 107 83 j 
Nachfraqeindex (Bund= 100) i 178 124 1 
Index Anzahl Exposé-Ansichten je Angebot je I 1{LA | 

1 Laufzerttaq (Bund= 100) _ I 
•Om vcMMgm arpUMU and nur angMota, tw daran voMaraBga und Ma» wid nacrarwfonNBonan rorfandan and. 
M 0w AnmH Gatrha baretfvat M» ab Sunma «dar OMuda m dan antfaKanan imd SQtraAUr« anpaadvasaraft ncmtaCMNgaMaan 

Ortsubersicht PLZ-Bezirk 61130 / Kreis Main-Känzig-Krets 

> 

1 

PLZ-Bezirk 61130 

6 Û^ÛCwtf^CBntfa^i 

Kreis Main-Kinzig-Kre'is 

__ __ Maas DoWnart baruM auf dar BastaHung 03MM92 «om M.09 JMS auf Mrw.gaopoft.4a: am 
00060 Sarvka dar oo-®ao GnOM. & getan da a^amainan gaoport Vartrapa - und NuauaMbtdlngunQtn in 

dar aiouadan Form. Copyright O by oo-çaoe h paoporte 2MS 
Seda X 
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IS24 Mietpreise für Wohnimmobilien 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 
Q 
geoport 

Mietpreise: PLZ-Bezirii 61130 

Größe 

Gesuche 

Anzahl Angebote Kaltmiete/ m2
Streuung«-

**aaT— * 
Anzahl Gesuche 

Alle Angebote 69 11,21 C 7,86 €- 15,10 € 658 

<=30 m2 1 (1.4%) 12,50 € - 377 (57,3%) 

>30 -60 m2 11 (15,9%) 11,19 € 9,45 € - 12.73 € 438 (66,6%) 

>60 - 90 m1 28 (40,6%) 10,68 € 7,86 € - 13,28 € 480 (73%) 

>90 - 120 m2 21 (30,4%) 11,75 € 7,69 € - 16,92 € 437 (66,4%) 

>120 m» 8 (11,6%) 11,50 € 9,74 € - 12,61 € 390 (59,3%) 

Marktübersicht PLZ-Bezirk 61130 

V 

173 

71 

Nachfrageindex (Bezug Bund- 100)- 178 Durchschnittliche m2-Angebotsmiete (in €)= 11.23 

Legende für den Nachfrageindex (Index Expose-Ansichten je Angebot je Laufzeittag (Bund— 100)): 

> 160 

< 40 

Start uaatArftTaeft. 
NMfPfBpt 

40-80 

uraardwMtfi Namdape 

00-120 

DufUaOi NacMTapa 

120 - 160 

UbardurdwtK aamdapa Stark ubartkrtftatfi 
Machfr apa 

DIMS DofajrnarM baruM auf dar BastaUuna 0366*492 «w 06.09 JÛ2S www^Mpart^ta: am 
ÜO^CO Sarvica dar o&-gao GmbH, ä galtan dH Mpamatnan paoport Vertrags- und Muauaptbadlngunpan In Salta 2 

dar attuadan Forni. Copyrtgte O *r oo-gaoO 6 gaoport* 202$ 
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IS24 Mietpreise für Wohnimmobilien 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 

Q 
geoport 

Mietpreise in der Kreis Main-Kinzig-Kreis 

Grö6e 

MMHM Gesuche 

Anzahl Angebote Kaltmiete/ m3 Streuungs-
MMaef9o%} Anzahl Gesuche 

Alle Angebote 2.760 11,68 € 7,50 € - 16,86 € 4.315 

<=30 m2 68 (2,5%) 17,80 € 8,48 € - 33,33 € 2.916 (67,6%) 

>30 -60 m2 818 (29,6%) 11,79 € 7,50 € - 17,64 € 3.297 (76,4%) 

>60 - 90 m2 1.099 (39,8%) 11,37 € 7,75 € - 16,13 € 3.484 (80,7%) 

>90 - 120 m2 504 (18,3%) 11,65 € 7,50 € - 16,36 € 3.131 (72,6%) 

>120 m2 271 (9,8%) 11,10 € 6,90 € - 15,92 € 2.925 (67,8%) 

Marktübersicht Kreis Main-Kinzig-Kreis 

Nachfrageindex (Bezug Bund= 100)= 124 Durchschnittliche m^-Angebotsmiete (in €)= 11.89 

Legende fur den Nachfrageindex (Index Expose-Ansichten je Angebot je Laufzeittag (Bund = 100)): 

120 - 160 

< 40 [ 40-80 
SUr* iJrterarMch. ftertlfrap« DurOrtOt nacftfrag« über Metfrfrap« tat* UMrdurtMOL 

«tartfrege «Mdtfrega 

80-120 > 160 

MnmettMräcMB«, kwvuMtn Soul Omtm, eartto Starrt. X« 3025 

__ dimm Dotamwit baruM auf dar Bactattuno 03664*92 vom 06.09 JOBS auf <Mn84aoport.de: ein 
OTrOeO SoRrice der oo-geo GmbH. Bi gate* dH a^ameinen geoport Vortrag*- und NuQungebedingungen in Seita 3 

dar attueftan Form. Copyright O Hy oo-geo* 6 geoport* 203S 
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Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse HESSEN 
für Immobilienwerte fur den Bereich 

des Main-Kinzig-Kreises und des Wetterau krei ses 

durchschnittliche Wohnraummiete 
(berechnet mit Mika - Version 1.0.0_2025) 

Landkreis 

Stadt / Gemeinde 

Gemarkung 

angesetzter Bodenrichtwert 

Art des Wohnraums 

Baqahr (ggf. fiktiv) 

Ausstattung 

Wohnfläche 

Main-Kinzig-Kreis 

Nidderau 

Ostheim 

219 ^m2 

Haus 

1997 

mittel 

105 m2

durchschnittliche Wohnraummiete (Stichtag: 01.012025) 

entspricht einer Miete von 

8,00 0m2 

840,00 € 

Die ermittelte Wohnraummiete ist eine überschlägige Einschätzung. Sie bezieht sich auf einen mit den 
oben aufgeführten Eingabewerten beschriebenen Standardwohnraum. 
Für die überschlägige Einschätzung wird ein durchschnittlicher Unterhaitungszustand unterstellt-
Weitere preisbeeinflussende Besonderheiten sind nicht berücksichtigt und können zu einem von 
obigem Ergebnis abweichenden Mietwert führen. Das Ergebnis ist auf volle 5 ct gerundet 

Die Berechnung der durchschnrttfechen Wohnraummiete basiert auf einer mathematisch-statistischen 
Auswertung von Nettokaltmieten, die überwiegend aus der Kaufpreissammlung der 
Gutachterausschüsse stammen. Der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für den Bereich des 
Main-Kinzig-Kreises und des Wetteraukreises standen zur Auswertung 3.495 Datensätze aus einem 
Zeitraum von 01.09.2018 bis 31.08.2024 zur Verfügung. Bei der Datenanalyse werden Grundsätze zur 
Ermittlung der ortsübfechen Vergleichsmiete, soweit es mögbch war. beachtet Bitte beachten Sie dazu 

dieAnla9e Allgemeine Informationen 

Die von Mika errechnete Nettokakmiete soi dem Nutzer ais Anhalt für eine realistische Beurteilung der 
durchschnittlichen Wohnraummiete dienen. Sie erfolgt ohne eine örtliche Besichtigung aBein auf der 
Grundlage der vom Antragsteller benannten Eingabedaten. Die ermittele Miete ist keine 
Mietspiegelmiete nach § 558 c oder § 558 d BGB. Für eine individuelere Ermittlung kann ein 
Mietwertgutachten beim örtlichen Gutachterausschuss oder einem vergleichbar qualifizierten 
Immobiliensachverständigen eingeholt werden. 

GeachMaetMle der GutachteraueecnOMe beim AfB Büdingen aie zuetanage Aneprectipertner: 

FZ E-Mar flfcflattÄtM®DfiauaaoLX 3 »11 636-7444 

63064 

Hawtap outachtfraus schuss hewn df 
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SPRENGNETTER 

Sachwertfaktor 

Angaben zum Objekt: 

Postleitzahl: 

Ort: 

Straße: 

Hausnummer 

Bebaut mit: 

Anbauart: 

vorläufiger Sachwert: 

abgabenfreier Bodenwert: 

Wertermittiungsstichtag: 

Transaktionsnummer: 

Adress- und stichtags¬ 

bezogener Sachwertfaktor: 

Standardfehler: 

95%-Konfidenzintervall: 

Quelle: 

Stichtag: 

Datengrundlage : 

61130 

Nidderau 

Kirchgasse 

15 

Ein- und Zweifamilienhaus 

freistehend 

188.680 € (Modell: NHK 2010) 

199,82 t/m1

08 09 2025 

20250908-10411-145000 

132 

1,00% 

1,30-1,35 

Spreng netter 

01.04.2025 

Der Sachwertfaktor wurde mittels Regressionsanatyse auf 

Basis von 414.105 Kaufpreisen abgeleitet, davon 230.776 

Kaufpreise für die Objektart Ein- und Zweifamilienhaus. Die 

regionale Überprüfung auf Kreisebene erfolgte auf Basis von 

2.135 Kaufpreisen. Marlctdaten-Stichtag 01.04.2025 

veröffentlicht am 30.07.2025. 
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SPRENGNETTER 
Hinweis: Der Sachwertfaktor wurde im Sprengnetter-Sachwertfaktor-

Gesamt- und Referenzsystem1 in Abhängigkeit von Objektart, 

Bodenwertnrveau, Region und vorläufigem Sachwert adress-

und stichtagsbezogen ermittelt. 

Der Sachwertfaktor bezieht sich auf das oben beschriebene 

Standardobjekt; (weitere) objektspezifische Besonderheiten 

sind sachverständig zu berücksichtigen. 

Bei den mit dem Hinweis „extrapoliert* gekennzeichneten 

Sachwertfaktoren handelt es sich um Sachwertfaktoren, die 

aus den aus Kaufpretsanalysen gewonnenen Funktionen 

extrapoliert wurden. Ein extrapolierter Sachwertfaktor kann 

grundsätzlich mit hinreichender Sicherheit in 

Wertermittlungen angesetzt werden. 

Der Sachwertfaktor kann grundsätzlich nur in dem Modell 

sachgemäß angewendet werden, in dem er abgeleitet wurde 

(Grundsatz der Modelltreue). 

Dieser Ausdruck aus dem Sprengnetter Marktdaten-Portal 

umfasst insgesamt fünf Seiten. 

1 Datengrundlage und Analysemethode 
Datengrundlage für die Ableitung der Sachwertfaktoren ist die Sprengnetter Transaktionsdatenbank. 

Diese enthält rd. 800.000 Kaufpreise sowie Daten zu über 10 Milionen Immobilien mit insgesamt über 1 

Mrd. Einzelinformationen. Jährlich kommen Informationen zu ca. 150.000 Objekten mit aktuellen 

Kaufpreisen hinzu. Die Kaufpreise stammen aus Markt- und Beleihungswertermittlungen, die von 

Kreditinstituten mit der von Sprengnetter zur Verfügung gestellten Softwarelösung durchgeführt 

werden. Aus diesem Grund sind zu allen Objekten die genauen Angaben zu den wesentlichen, den Wert 

der Immobilie beeinflussenden Merkmalen vollständig bekannt. Da zu jedem dieser Kaufpreise von der 

Adresse, über die Größe und das Baujahr bis hin zum Standard und zum detailliert angegebenen 

Modernisierungsgrad des Objekts, alle wichtigen Eigenschaften in der Datenbank vorliegen, können 

damit höchst belastbare Aussagen zu den lokalen Immobilienwerten getroffen werden. Angereichert 

werden diese Daten mit den Informationen aus mehreren 100.000 Objektbesichtigungen, die 

Sprengnetter im Auftrag seiner Kunden durchführt. 

1) Vgl. Sprengnetter, immoöiienbewertung - MarttOaten um PransniBen, Kapitel 3.03 (jeweils aktueller Stand], 

-2-
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SPRENGNETTER 
Aus der Sprengnetter Transaktionsdatenbank werden geeignete, deutschlandweit verteilte 

repräsentative Stichproben gebildet und für das zugrundeliegende Bewertungsmodell mittels 

Regressionsanalysen die immobilienwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten abgeleitet (sogenannte 

ReferenzmodeMe). Auf der Grundlage der jährlich neu hinzukommenden rd. 150.000 Kaufpreise wird 

vierteljährlich geprüft, ob die resultierenden Sachwertfaktoren die örtlichen Immobilienmärkte aktuell 

zutreffend abbilden. Erforderlichenfalls erfolgen vierteljährlich örtliche Korrekturen der 

Referenzmodelle. 

2 Bewertungsmodell 
Folgendes Auswertemodell liegt den Gesamt- und Referenzsystemen zu Grunde: 

Nonnalherstellungskosten: 

Baukostenregionalfaktor: 

Bezugsmaßstab: 

Baupreisindex: 

Gesamtnutzungsdauer: 

Restnutzungsdauer: 

Wertansatz für bauliche Außenanlagen, 

sonstige Anlagen: 

Wertansatz für bei der BGF-Berechnung 

NHK 2010 inkl. Baunebenkosten mit Objektgrößenanpassung2 

1,00 

Brutto-Grundfläche gemäß Ani. 4 Nr. 1.2 ImmoWertV bzw. 

Wohnfläche gemäß WoFIV IWMR i.V.m. den von 

Sprengnetter entwickelten wohnflächenbezogenen NHK 2010 

und der Nutzflächenfaktoren 

Deutschland, Neubau von Wohngebäuden insgesamt 

nach Anlage 3 SW-RL, in Abhängigkeit vom Standard 

GND abzüglich Alter; ggf. aufgrund von Modernisierungs¬ 

maßnahmen modifizierte RND nach Sprengnetter (entspricht 

weitgehend Anlage 4 SW-RL) 

pauschaler Ansatz in Höhe von 1 % bis 5 % des 

Gebäudezeitwerts (ohne Außenanlagen) 

pauschaler Ansatz in [€] 

nicht erfasste Bauteile: 

Besondere objektspezifische 

Grundstücksmerkmale: 

Alterswertminderung: 

Bodenwert: 

entsprechende Kaufpreisbereinigung 

linear 

lagebezogenes Bodenwertniveau (ohne/vor der ggf. beim 

Einzelobjekt erforderlichen Anpassung an die 

Grundstücksfläche, GFZ, etc.); beitragsfrei; ungedämpft 

2) Vgi. Sprengnetter, immottaenbeweftung-Marraaten und Pranshftri Kapitel 3.01.2, AbstJvfitt 2 und 3 (jeweis aktueker Stand]. 
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SPRENGNETTER 

3 Begriffliche Erläuterungen 

Bodenwert 

Beitragsfrei bedeutet, dass keine Verpflichtungen zur Entrichtung nicht steuerlicher Abgaben nach dem 

Baugesetzbuch (z.B. Erschließungsbeiträge, Ausgleichsbeträge in der städtebaulichen Sanierung) oder 

dem Kommunalabgabengesetz (z.B. Beiträge für die Erneuerung, die Erweiterung, den Umbau oder die 

Verbesserung von Erschließungsanlagen) bestehen. 

Vorläufiger Sachwert 

Der vorläufige Sachwert eines bebauten Grundstücks ergibt sich aus der Summe von Bodenwert, 

Gebäudewert und Wert der Außenanlagen. Hierbei handelt es sich um einen rechnerisch ermittelten 

und vorrangig auf reinen Substanzwertüberlegungen basierenden Wert, der für die Anwendbarkeit des 

Sachwertfaktors in dem angegebenen Bewertungsmodell zu ermitteln ist. 

Stichtag 

Der Stichtag gibt an, zu welchem Datum die Auswertung abgeschlossen wurde. 

Standardfehler 

Der Standardfehler des Mittelwerts ist ein statistisches Maß für die Genauigkeit des Sachwertfaktors für 

die angegebene Kombination von Bodenwertniveau und Vorläufiger Sachwert. Der Standardfehler gibt 

Auskunft darüber, wie stabil der Sachwertfaktor bei Hinzunahme weiterer Kaufpreise ist. 

95%-Konfidenz interval! 

Das 95%-Konfidenzintervall ist ein statistisches Maß für die Spanne, in der der Sachwertfaktor bei einer 

ähnlich großen Anzahl von Kaufpreisen mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. 

»Keine Angabe* bei Standardfehler und 95%-Konftdenzintervall 

Bei selten auftretenden Kombinationen von Bodenwertniveau und Vorläufiger Sachwert, beispielsweise 

sehr niedriger Bodenwert und sehr hoher Vorläufiger Sachwert, ist die Datengrundlage naturgemäß sehr 

gering. Daher wird in diesen Fällen kein Standardfehler und kein 9S%-Konfidenzintervall angegeben, 

sondern »keine Angabe" ausgewiesen. Der Sachwertfaktor dient in diesen Fällen als Orientierung und 

muss ggf. sachverständig überprüft und angepasst werden. 
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SPRENGNETTER 

4 Urheberrecht und Nutzungsrechte 

(1) Die Inhake und das Layout der von der Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH (im 

folgenden Sprengnetter) berertgesteltten Internet-Dienste sowie die von Sprengnetter im Rahmen 

dieser Internetdienste übersandten Marktdaten sowie Zusammenstellungen von Marktdaten stellen 

geschütztes Know-how von Sprengnetter dar bzw. sind urheberrechtlich geschützt. Sprengnetter steht 

vorbehaltlich des in Abs. 3 eingeräumten Nutzungsrechts insbesondere das ausschließliche Recht zu, die 

vorgenannten Werke zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen und der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

(2) Bearbeitungen und Umgestaltungen der von Sprengnetter gelieferten Marktdaten und 

Zusammenstellungen von Marktdaten in Form von dessen Kürzungen, Erweiterungen, Ergänzungen 

oder sonstigen Veränderungen bedürfen vor jeder Verwertung und/oder Veröffentlichung derselben 

der vorherigen, schriftlichen Einwilligung von Sprengnetter. Die Einwilligung ist schriftlich zu beantragen. 

(3) Der Nutzer erhält ein zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den von Sprengnetter 

gelieferten Marktdaten und Zusammenstellungen von Marktdaten. 

(4) Inhaltlich ist das Nutzungsrecht der gelieferten Marktdaten und Zusammenstellungen von 

Marktdaten zur einmaligen Verwendung in der vom Anwender selbst vorgenommenen 

Immobilienbewertung beschränkt. Eine Weitergabe der Marktdaten sowie Zusammenstellungen von 

Marktdaten an Dritte ist nur in Verbindung mit der vorgenannten Bewertung gestattet. 

Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH 

Sprengnetter-Campus 1 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

E marktdaten-support@support.sprengnetter.de 

Geschäftsführer Jan Sprengnetter, Christoph Barniske 

Amtsgericht Koblenz unter HRB 13693 

USt-IdNr. DE 177462505 

© Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH 

Alle Rechte ergeben sich aus den „Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Marktdaten-PortaT der 

Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH. 
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Beschreibungstext Mikrolage 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 □ec port 

Bei der Adresse Kirchgasse 15 in der Stadt Nidderau handelt es sich gemäß Mkro-Lagerating von FPRE um 
eine durchschnittliche bis gute Lage für Wohnnutzungen (3,5 von 5.0). eine durchschnittliche bis gute Lage 
für Büro-Immoblien (3.5 von 5.0) sowie eine gute Lage für Einzelhandeisliegenschaften (4.0 von 5.0). 

Die Lage hat gemäß dem datengestützten Rating eine gute Besonnung (3.7 von 5,0). Außerdem liegt dem 
Mkro-Lagerating von FPRE zufolge eine attraktive Fernsicht vor (3.5 von 5.0). Es handelt sich um eine relativ 
ebene Lage, die Hangneigung liegt zwischen 1.0 und 4.5 Grad. 

Das Image für Wohnnutzungen ist mittelmäßig, es handelt sich um eine durchschnittliche Lage. Das Image 
für Büronutzungen ist mittelmäßig, es handelt sich um eine durchschnittfechen Büroiage. Das Image für 
Bnzefoandetsnutzungen ist sehr gut, es handelt sich um eine von Passanten gut frequentierte Lage. Die 
unmittelbare Umgebung ist von Altbauten geprägt die Mehrheit der Gebäude in der Nachbarschaft wurde vor 
1019 errichtet Das unmittefoar umliegende Gebiet ist eher dünn besiedelt die Einwohnerdichte beträgt 
zwischen 25 und 50 Personen pro Hektar. 

Insgesamt ist die Dienstieistungsquaktät als leicht defizitär zu beurteilen (2.5 von 5.0). 

Das Rating beurteilt den Standort in Bezug auf die Nähe zu Freizeiteinrichtungen und Naherholungsgebieten 
als durchschnittlich (3.1 von 5.0). Die nächste Sport- und Freizeitanlage liegt rund 200 m entfernt Die 
nächste Grünfläche ist etwa 425 m entfernt der nächste Wald rund 1,1 km. Im Umkreis von zwei Kilometern 
befindet sich kein Gewässer. 

Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist bestens (Rating: 4.5 von 5,0). Es befinden sich mehrere 
Haltestellen in in fußläufiger Entfernung. Die Entfernung zur nächsten Bus-Haitestele beträgt ungefähr 100 
m. Die Entfernung zum nächsten Bahnhof beträgt ca. 825 m. 

Die Lage bietet eine gute Anbindung an das Straßenverkehrsnetz (Rating: 3.1 von 5.0). Die Distanz bis zur 
nächsten Autobahnauffahrt beläirft sich auf ca. 8,7 km. 

Der Standort ist leicht lärmbelastet (Rating: 2.9 von 5.0). 

DMms Dotament tafuM auf der tastelluM 0366*492 vorn 08.09.202S auf wam.geaport.de: ein 
Ofraeo Servie» der «vgeoGntal. & getan dto »^»»meinen geoport Vertrag*- und taaung^bedtopungen to Seta 1 

der attuetan Form. Copyright Q ty ort-geoe a geoportO 202S 
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Beschreibungstext Makrolage 

61130 Nidderau . Hess, Kirchgasse 15 geoport 

Die Stadl Nidderau gehört zum Landkreis Main-Kinzig-Krets im Bundesland Hessen. Nidderau zahlt 20.119 
Einwohner (31.12.2024), verteilt auf 9.567 Haushalte (2024). womit die mittlere Haushaltsgroße rund 2.1 
Personen beträgt. Nidderau weist eine mittlere Besiediungsdichte auf und liegt gemäß Definition des BBSR in 
keinem Verdichtungsraim. Das BBSR teilt Nidderau räumfech der Wohnimgsmarktregion Frankfurt am Main 
zu, wobei diese, basierend auf demographischen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen der 
Nachfrage, als wachsende Region identifiziert wird. 

Der durchschnittliche jährliche Wanderungssaido zwischen 2018 und 2023 beläuft sich auf Ebene der Stadt 
Nidderau auf 121 Personen. Damit weist Nidderau im Vergleich zur nationalen Entwicklung einen 
durchschnittlichen Wanderungssaido auf. Auf Kreisebene (Wanderungen über die Kreisgrenze) fälen im 
Jahr 2023 insbesondere die Altersklassen 30-49 und 0-17 mit den höchsten Wanderungssaldi von 1.903 
bzw. 1.732 Personen und die Altersklassen 50-64 und 65+ mit den tiefsten Wanderungssaldi von -138 bzw. 
-84 auf. 

Gemäß Fahrender Partner (FPRE) zählen 43.2% der ansässigen Haushalte im Jahr 2024 zu den oberen 
Schichten (Deutschland: 34,2%). 31,1% der Haushalte zu den mittleren (Deutschland: 36%) und 25.7% zu 
den unteren Schichten (Deutschland: 29,8%). Der größte Anteil mit rund 27,7% (Deutschland: 21,4%) kann 
der Lebensphase «Famibe mit Kindern» (altersunabhängig) zugewiesen werden, gefolgt von «Älteres 
Paar» (55+ J.) mit 18,8% (Deutschland: 16,8%) und «Älterer Single» (55+ J.) mit 18.3% (Deutschland: 
22,6%). 

Bei den Landtagswahlen 2023 wählten in Nidderau rund 34.3% der Wählerinnen (gültige Zweitstimmen) CDU/ 
CSU (Bundesland Hessen: 35,6%). 22,3% SPD (Bundesland Hessen: 18,3%) und 17.6% AfD (Bundeslwd 
Hessen: 17.5%). Bei den Bundestagswahlen 2025 wählten in Nidderau rund 30.6% der Wählerinnen (gültige 
Zweitstimmen) CDU/CSU (Deutschland: 28,5%). 19,2% SPD (Deutschland: 16.4%) und 8,6% 
«Sonstige» (Deutschland: 9.6%). Bei den Europawahlen 2024 erzielten CDU/CSU mit 30.8% (Deutschland: 
30%). SPD mit 18% (Deutschland: 13.9%) und «Sonstige» mit 17.4% (Deutschland: 20,3%) dte meisten 
Stimmen. 

Nidderau weist per Ende 2023 einen Wohnungsbestand von 9.435 Einheiten auf. Dabei handelt es sich um 
4.217 Einfamiienhäuser und 5.218 Wohnungen vi Mehrfamibenhäusem. Die EFH-Quote liegt damit bei rund 
44,7% und ist somit im bundesweiten Vergleich (30%) stark überdurchschnittlich. Mit 22,3% handelt es sich 
bei der Mehrheit um Wohnungen mit 4 Räumen. Auch Wohnungen mit 5 Räumen (20.5%) und 7+ Räumen 
(18,8%) machen einen hohen Anteil am Wohnungsbestand aus. Die mittlere Bautätigkeit zwischen 2018 und 
2023 fiel, gemessen am Wohnungsbestand, mit 0.73% höher aus als in Deutschland (0.61%). Dies entspricht 
insgesamt einer FertigsteAung von rund 305 Wohneinheiten. 

Prospektiv rechnet das BBSR im Rahmen seiner regionalen Prognosen auf Ebene Landkreis mit einer 
Veränderung der Bevölkerung von 2022 bis 2040 um 3.8% oder 15.800 Personen (Deutschland: 0.2%). Auf 
Ebene Haushalt wird von 2022 bis 2040 mit einer Veränderung von 5.8% bzw. einer Zunahme von 12.095 
Haushalten gerechnet (Deutschland: 1,47%). 

Das Preisniveau von Wohneigentum (durchschnittliche Neubauten) Hegt gemäß den hedonischen 
BewertungsmodeAen von FPRE (Datenstand: 30. Juni 2025) in Nidderau bei den EFH bei 4.519 EUR/m2, bei 
den ETW bei 4.944 EUR/m2. Die Nettomarktmiete von MWG liegt derweil an durchschnittlichen Lagen bei 
Neubauten bei rund 14.3 EUR/m2 pro Monat bzw. 10.8 EUR/m2 pro Monat bei Altbauten. Gemäß den 
Preisinckzes von FPRE haben die Preise von Einfamiienhäusem in den letzten 5 Jahren im Landkreis Main-
Kinzig-Kreis um 22% zugelegt Die Preisverändenmg von Eigentumswohnungen liegt bei 29.9%. Die 
Marktmieten für Mietwohnungen haben sich im gleichen Zeitraian um 30,9% verändert. 

Mates Dokument benM atrf der BectelluM 03664492 vom 08.09.202S auf www.geQpQrt.de: ein 
OrraeO Service der ow-geo GmbH. Es gelten «a «gemeinen geogort Vertrags und Nutzwigsbedingungen In Seite 1 

der aktueden Form. Copyright O by on-geo* 8 geoporte 202S 
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12: Vergrößerter Auszug des Lageplanes 
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Anlage 13:          Berechnung des Zeitwertes der PV-Anlage 

 

 

Jahresenergieleistung 4,08 KWp x 90%      = 3,68 KWh 

Jahreseinspeisevergütung       x  0,0859 € 

         = 316 € 

Bewirtschaftungskosten (gewählt 1%)     ./. 3 €1 

Jährlicher Reinertrag       =  313 € 

Vervielfältiger 

(RND ca. 11 Jahre, k = 7%)      x  7,499 

         = rd. 2.350 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Die Bewirtschaftungskosten (Wartung/Reinigung, Zählergebühr, Versicherung etc.) für eine PVA können mit ca. 0,4% - max. 1,0% in Ansatz gebracht werden.  
   K=r-e 11 Jahre RND; K = 7% 
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